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Definition des Bundesinnungsverbandes des Gebäudereiniger-Handwerkes 
 
 
D    -    Ausführung der Glasreinigung 
 
Glasreinigung 
Definition 
Ein- , zwei- oder mehrseitige Reinigung der Glasflächen entsprechend der Ausschreibung in bestimmten 
Zeitabständen unter Verwendung eines geeigneten Glasreinigungsmittels. 
Ziel/Ergebnis 
Die Glasflächen sind staubfrei, schlierenfrei und wasserfleckenfrei. 
Bemerkungen/Hinweise 
Das Beseitigen von hartnäckigen Verschmutzungen auf Glasflächen, z. B. Bemalungen, Klebstoffe, Folien, 
Verkrustungen und Beläge erfolgt gegen gesonderten Auftrag. Verschmutzungen, die bei der Glasreinigung 
auf Fensterbänken oder Bodenbelägen entstehen, sind durch den Auftragnehmer zu seinen Lasten zu 
entfernen. 
 
Rahmenreinigung ohne Falze und Beschläge 
Definition 
Reinigung der Rahmenflächen ohne Falze und Beschläge unter Beimischung eines geeigneten Mittels in 
bestimmten Zeitabständen. 
Ziel/Ergebnis 
Die Rahmenflächen sind staub-, schlieren-, und wasserfleckenfrei. 
Bemerkungen/Hinweise 
Das Beseitigen von hartnäckigen Verschmutzungen auf Rahmenflächen, z. B. Bemalungen, Klebstoffe, 
Folien, Verkrustungen und Beläge erfolgt gegen gesonderten Auftrag. Verschmutzungen, die bei der 
Rahmenreinigung auf Fensterbänken oder Bodenbelägen entstehen, sind durch den Auftragnehmer zu 
seinen Lasten zu entfernen.  
Soll im gleichen oder einem weiteren Arbeitsgang eine Einpflege der Rahmenflächen erfolgen, ist im 
Leistungsverzeichnis hierauf hinzuweisen. 
 
Rahmenreinigung incl. Falz und Beschläge 
Definition 
Reinigung der gesamten Rahmenflächen unter Beimischung eines geeigneten Mittels in bestimmten 
Zeitabständen. 
Ziel/Ergebnis 
Die Rahmenflächen sind staub-, schlieren-, und wasserfleckenfrei. 
Bemerkungen/Hinweise 
Das Beseitigen von hartnäckigen Verschmutzungen auf Rahmenflächen, z. B. Bemalungen, Klebstoffe, 
Folien, Verkrustungen und Beläge erfolgt gegen gesonderten Auftrag. Verschmutzungen, die bei der 
Rahmenreinigung auf Fensterbänken oder Bodenbelägen entstehen, sind durch den Auftragnehmer zu 
seinen Lasten zu entfernen.  
Soll im gleichen oder einem weiteren Arbeitsgang eine Einpflege der Rahmenflächen erfolgen, ist im 
Leistungsverzeichnis hierauf hinzuweisen. 
 


